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Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: Fahrradstellplätze

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung

Mischgebiete

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl

Anzahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Geschossflächenzahl

II

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit 
Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und
privaten Bereichs, Flächen für den Gemeinbedarf

Flächen für den Gemeinbedarf

Schule

Einzelbäume zu erhalten

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Zweckbestimmung: Fuß- und Radweg

abweichende Bauweise (Gebäude über 50 m Länge sind  zulässig,
Abstände nach § 5ff NBauO)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Ursprungsbebauungsplanes

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
der Bebauungsplanänderung

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
angrenzender Bebauungspläne

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder Abgrenzung des 
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Hauptversorgungs - und Hauptabwasserleitungen

vorhandene Gasleitung

Mit Leitungsrechten zugunsten der Versorgungsträger 
zu belastende Flächen

 
 
5.  ÄNDERUNG  BEBAUUNGSPLAN  NR.  17   

„ S C H U L Z E N T R U M “ 

( BESCHLEUNIGTES  VERFAHREN  GEM.  § 13 A  BAUGB ) 
 
 

GEMEINDE  SPELLE 
 

SAMTGEMEINDE  SPELLE / LANDKREIS  EMSLAND 
 
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in 
seiner Sitzung am  03.09.2015  die Aufstellung der 
Änderung des Bebauungsplanes im beschleunigten 
Verfahren gemäß § 13 a BauGB beschlossen. Der 
Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
i. V. m. § 13 a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB am  
17.06.2016  ortsüblich bekannt gemacht worden. 
 
Spelle, den  07.11.2016 
 
 
 
.................................................. 
Gemeindedirektor 

Der Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB) der 
Bebauungsplanänderung ist gem. § 10 Abs. 3 
BauGB am  15.11.2016  ortsüblich im Amtsblatt für 
den Landkreis Emsland bekannt gemacht worden. 
Die Bebauungsplanänderung ist damit am  
15.11.2016  rechtsverbindlich geworden. 
 
 
Spelle, den  30.11.2016 
 
 
 
.................................................. 
Gemeindedirektor 

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde hat in 
seiner Sitzung am  16.06.2016  dem Entwurf der 
Bebauungsplanänderung und der Entwurfsbegrün-
dung zugestimmt und die öffentliche Auslegung 
gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Ort und Dauer der öffentlichen 
Auslegung wurden am  17.06.2016  ortsüblich be-
kannt gemacht.  
Der Entwurf der Bebauungsplanänderung und die 
Entwurfsbegründung haben vom  27.06.2016  bis 
einschließlich  26.07.2016  gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. 
V. m. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 

Innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung der 
Bebauungsplanänderung ist die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften (Beachtlichkeit ge-
mäß §§ 214 und 215 BauGB) beim Zustandekom-
men der Bebauungsplanänderung nicht geltend ge-
macht worden. 
 
Spelle, den  .............................. 
 
 
 
.................................................. 
Gemeindedirektor 

Spelle, den  07.11.2016 
 
 
 
.................................................. 
Gemeindedirektor 

 

  
 
 
 
 
 

Der Rat der Gemeinde hat die Bebauungsplanände-
rung nach Prüfung der Bedenken und Anregungen 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am  
20.10.2016  als Satzung (§ 10 BauGB) sowie die 
Begründung beschlossen. 
 
Spelle, den  07.11.2016 
 
 
 
.................................................. 
Gemeindedirektor 

Die Bebauungsplanänderung wurde ausgearbeitet 
vom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnabrück, den 20.04.2016 / 17.08.2016 
  

 

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte  
Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen  
 Vermessung- und Katasterverwaltung 
 © 2015 
  
Landkreis:  Emsland 
Gemeinde: Spelle 
Gemarkung:  Spelle 
Flur: 16 
Maßstab: 1 : 1.000 
Diese amtliche Präsentation und die ihr zugrunde liegenden Angaben des amtlichen 
Vermessungswesens sind nach §5 des Niedersächsischen Gesetzes über das amtliche 
Vermessungswesen vom 12. Dezember 2002 (Nds. GVBI 2003) geschützt. Die Verwer-
tung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke und die öffentliche Wiedergabe ist nur 
mit Erlaubnis der zuständigen Vermessungs- und Katasterbehörde zulässig. 

 
Antragsbuch Nr.: L4-168/15 

(bei Rückfragen bitte angeben) 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich bedeutsamen bauli-
chen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach (Stand vom 20.10.2015). Sie ist hinsichtlich der 
Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.  

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 
 
Lingen (Ems), den 

 
Landesamt für Geoinformation und  
Landesvermessung Niedersachsen  

Regionaldirektion Osnabrück-Meppen 
- Katasteramt Lingen - 

 
(LS)  

 
Vermerk: Bei geometrischen Bezügen zu nicht abgemarkten Grenzen (in den Knickpunkten und Grenzschnitten ist 

kein, bzw. ein kleines Kreissymbol dargestellt) ist eine Grenzfeststellung zu beantragen. 
 

R E C H T S G R U N D L A G E N – alle in der derzeit gültigen Fassung 
Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I 
S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722). 
 

Baunutzungsverordnung - BauNVO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 
(BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548).
 

Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90 - vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58),  
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl I S. 1509). 
 

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz - (NKomVG) - vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 
2010, 576), zuletzt geändert durch § 4 des Gesetzes vom 12.11.2015 (Nds. GVBl. S. 311). 
 

Niedersächsische Bauordnung - NBauO - vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.07.2014 (Nds. GVBl. S. 206). 
 

N A C H R I C H T L I C H E     Ü B E R N A H M E N 
1. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u.a. 

sein. Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht oder Denkmale der Erdgeschichte 
(hier: Überreste oder Spuren - z.B. Versteinerungen -, die Aufschluss über die Entwicklung tierischen oder 
pflanzlichen Lebens in vergangenen Erdperioden oder die Entwicklung der Erde geben) freigelegt werden, 
sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Emsland unverzüglich gemeldet werden.   
Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen 
sind nach § 14 Abs. 2 des NdSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu las-
sen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortset-
zung der Arbeit gestattet. 

 

2. Der Artenschutz gemäß § 44 BNatSchG ist auf der Umsetzungsebene (der Realisierung der Bauvorhaben) 
sicherzustellen. Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten soll 
z. B. die Beseitigung von Gehölzbeständen und etwaigen Feuchtbiotopen ausschließlich in der Zeit vom 
01.10. bis zum 28.02. erfolgen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. Erhebliche Beeinträchtigungen der 
Lebensstätten von Vögeln und Fledermäusen können so weitgehend vermieden werden.   
Gegebenenfalls ist zu prüfen, ob andere Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen infrage kommen oder 
ob artenschutzrechtliche Ausnahmen gemäß § 45 BNatSchG beantragt werden müssen. 

 
 
H I N W E I S E 

1. Bei Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu nehmen, damit Schä-
den und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe dieser Versorgungseinrichtungen sind von 
Hand auszuführen. Im Bedarfsfall sind die jeweiligen Versorgungsträger um Anzeige der Versorgungsein-
richtungen in der Örtlichkeit zu bitten. 

 

2. Zur Gewährleistung eines ausreichenden Brandschutzes sind die Bestimmungen des Arbeitsblattes W 405 
der Techn. Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e. V. (DVGW), Ausgabe 02/2008, 
einzuhalten. Das Merkblatt Feuerwehrzufahrten / Löschwasserversorgung der Hauptamtlichen Brandschau 
des Landkreises Emsland ist zu beachten. 

 

3. Bei Baum- und Strauchpflanzungen im öffentlichen Bereich ist das DVGW-Regelwerk GW 125 (identisch 
mit DWA-M 162, FGSV-Nr. 939) „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“, Ausgabe 2013-
02, sowie das 1. Beiblatt zu GW 125: Beurteilungskriterien für Baumwurzel-Gasrohrleitungs-Interaktionen 
(Merkblatt GW 125-B1, Ausgabe 2016-03) einzuhalten. 

 

4. Zur Sicherung von zu erhaltenden Bäumen und Sträuchern ist grundsätzlich die DIN 18920 „Vegetations-
technik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaß-
nahmen“ einzuhalten. (Diese DIN-Norm regelt den Schutz von Vegetation und Boden bei Baumaßnahmen. 
Von zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Errichtung von Schutzzäunen als Sicherung vor 
Befahren und Ablagerungen. Während der gesamten Bauphase ist hiernach u. a. der gesamte Kronen-
traufbereich zuzüglich 1,5 m einzuzäunen.) 

 

P R Ä A M B E L 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 84 der Niedersächsischen 
Bauordnung (NBauO) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat der Rat der Gemeinde diese Bebauungsplanänderung, als Bebauungsplan der Innenentwicklung 
(gemäß § 13a BauGB), bestehend aus der Planzeichnung und den nachstehenden textlichen Festsetzungen in 
der Sitzung am  20.10.2016  als Satzung beschlossen. 
 
P L A N U N G S R E C H T L I C H E     F E S T S E T Z U N G E N  
1. Im Mischgebiet (MI) sind Vergnügungsstätten - auch ausnahmsweise - nicht zulässig. Ferner sind Woh-

nungsprostitution und Sexshops sowie gewerbliche Zimmervermietungen zum Zweck der Vornahme sexu-
eller Handlungen nicht zulässig (§ 1 Abs. 5, 6 u. 9 BauNVO). 

 

2. Im Mischgebiet (MI) darf die Höhe des fertigen Erdgeschossfußbodens, gemessen von Oberkante Mitte 
fertiger erschließender Straße bis Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden, in der Mitte des Gebäudes an 
der Straßenseite 0,50 m nicht überschreiten. 

 

3. Im Mischgebiet (MI) darf die maximale Gebäudehöhe 10,00 m, für Gebäude mit Pult- oder Flachdach 
8,00 m über Oberkante fertiger Erdgeschossfußboden nicht überschreiten.  

 
 
Spelle, den  07.11.2016 
 
 
................................................. ................................................. 
Bürgermeister Gemeindedirektor 
 


